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-3373-
Ausländerrecht;
Zuwanderungsgesetz

Bezüglich des Zuwanderungsgesetzes verfestigen sich die Hinweise, dass es im lau-
fenden Vermittlungsverfahren zu einer Einigung kommen wird. Es sind in diesem Zu-
sammenhang verstärkt Anfragen an das Innenministerium herangetragen worden, ob im
Hinblick auf das Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes die Abschiebungen von aus-
reisepflichtigen  Personen  ausgesetzt  werden können,  die  danach  eine  realistische
Chance auf Erteilung eines Bleiberechts besitzen. Dieses wäre jedoch nur dann mög-
lich, wenn das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen und auf der Grundlage des
§ 54 AusIG eine entsprechende Vorgriffsregelung ergangen wäre.

Es bestehen allerdings keine Bedenken, wenn in der Zwischenzeit bis zum Erlass
einer Vorgriffsregelung in der ausländerbehördlichen Praxis im Rahmen einer
Priorisierung der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Rückführungskapazitäten
vorrangig solche Personen zurückgeführt würden, deren Ausreisepflicht auch nach
dem neuen Recht nicht in Frage stehen würde.

Es sollte deshalb ab sofort - um vor einer Einigung im Vermittlungsausschuss keine
vollendeten Tatsachen zu schaffen - solche Einzelfälle mit langjährigem Aufenthalt vor-
läufig  zurückgestellt  werden,  bei  denen eine Aufenthaltsbeendigung nicht  erfolgt  ist
oder erfolgen konnte, eine soziale Integration vorliegt, der Lebensunterhalt gesichert
wird, sowie dringende humanitäre oder persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt
rechtfertigen.

Zweifelsfälle bitte ich mit dem Ministerium des Innern und für Sport abzustimmen.

Im Auftrag


